
BESCHLUSS Nr. 259/2013/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. März 2013 

zur Änderung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG im Hinblick auf die Anhebung des 
Kofinanzierungssatzes des Außengrenzenfonds für bestimmte, hinsichtlich ihrer Finanzstabilität 

von gravierenden Schwierigkeiten betroffene oder bedrohte Mitgliedstaaten 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 77 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 1 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Entscheidung Nr. 574/2007/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 2 ) wurde der Außengrenzen
fonds für den Zeitraum 2007 bis 2013 innerhalb des 
Generellen Programms „Solidarität und Steuerung der Mi
grationsströme“ eingerichtet; die Entscheidung sieht un
terschiedliche Kofinanzierungssätze der Union für die aus 
diesem Fonds unterstützten Maßnahmen vor. 

(2) Die beispiellose Weltfinanzkrise und der globale Kon
junkturrückgang haben das Wirtschaftswachstum und 
die Finanzstabilität stark beeinträchtigt und die finanziel
len, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in meh
reren Mitgliedstaaten deutlich verschlechtert. Einige Mit
gliedstaaten sind von gravierenden Schwierigkeiten be
troffen oder davon bedroht, vor allem hinsichtlich ihrer 
finanziellen und wirtschaftlichen Stabilität, was zu einer 
Erhöhung ihres Haushaltsdefizits und ihrer Verschuldung 
geführt hat oder führen kann und das Wirtschaftswachs
tum gefährdet; diese Situation wird durch die internatio
nalen wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingun
gen noch verschärft. 

(3) Obwohl bereits umfangreiche Maßnahmen ergriffen wur
den, um den negativen Folgen der Krise entgegenzuwir
ken, sind die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Re
alwirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft ins
gesamt weithin spürbar. Der Druck auf die nationalen 
Finanzmittel nimmt zu, und es sollten rasch weitere 
Schritte unternommen werden, um diesen Druck durch 
eine maximale und optimale Inanspruchnahme der Uni
onsmittel zu mildern. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 
18. Februar 2002 zur Einführung einer Fazilität des mit
telfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zah
lungsbilanzen der Mitgliedstaaten ( 3 ) sieht vor, dass der 
Rat mittelfristig finanziellen Beistand gewähren kann, 

wenn ein Mitgliedstaat, der den Euro nicht eingeführt hat, 
hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von Schwierigkeiten 
betroffen oder ernstlich bedroht ist. 

(5) Mit der Entscheidung 2009/459/EG des Rates vom 6. Mai 
2009 über einen mittelfristigen finanziellen Beistand der 
Gemeinschaft für Rumänien ( 4 ) wurde Rumänien ein sol
cher finanzieller Beistand gewährt. 

(6) Entsprechend den Schlussfolgerungen des Rates (Wirt
schaft und Finanzen) vom 9.–10. Mai 2012 nahm der 
Rat ein umfassendes Maßnahmenpaket an, darunter die 
Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates vom 11. Mai 
2010 zur Einführung eines europäischen Finanzstabilisie
rungsmechanismus ( 5 ) und, am 7. Juni 2010, eine Euro
päische Finanzstabilisierungsfazilität, die von den Mit
gliedstaaten des Euro-Währungsgebiets eingerichtet wur
de, um finanziellen Beistand für Mitgliedstaaten des Euro- 
Währungsgebiets zu ermöglichen, wenn diese durch au
ßergewöhnliche Umstände, die sich ihrer Kontrolle ent
ziehen, von Schwierigkeiten betroffen sind, und so die 
Finanzstabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt so
wie seiner Mitgliedstaaten zu wahren. 

(7) Irland und Portugal wurde durch den europäischen Fi
nanzstabilisierungsmechanismus auf der Grundlage des 
Durchführungsbeschlusses 2011/77/EU des Rates ( 6 ) be
ziehungsweise 2011/344/EU ( 7 ) finanzieller Beistand ge
währt. Beide Länder haben außerdem Mittel aus der Eu
ropäischen Finanzstabilisierungsfazilität erhalten. 

(8) Am 8. Mai 2010 wurden eine Gläubigervereinbarung 
und eine Vereinbarung über die Darlehensfazilität für 
Griechenland geschlossen und sie traten am 11. Mai 
2010 als ein erstes Programm finanzieller Unterstützung 
für Griechenland in Kraft. Am 12. März 2012 setzten die 
Finanzminister der Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets dieses erste Programm aus und billigten ein zwei
tes Programm zur finanziellen Unterstützung Griechen
lands. Es wurde beschlossen, dass das Finanzierungs
instrument für dieses zweite Programm die Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität sein soll, aus der auch der 
Restbetrag des Beitrags des Euro-Währungsgebiets im 
Rahmen des ersten Programms ausgezahlt werden soll. 

(9) Am 2. Februar 2012 unterzeichneten die Finanzminister 
der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets den Ver
trag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmecha
nismus. Dieser Vertrag resultiert aus dem Beschluss 
2011/199/EU des Europäischen Rates vom 25. März 
2011 zur Änderung des Artikels 136 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union hinsichtlich ei
nes Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren
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Währung der Euro ist ( 1 ). Im Rahmen dieses Vertrags 
wird finanzieller Beistand für Mitgliedstaaten des Euro- 
Währungsgebiets ab Inkrafttreten des Europäischen Sta
bilitätsmechanismus am 8. Oktober 2012 im Wesentli
chen durch diesen Mechanismus geleistet. Daher sollte 
der vorliegende Beschluss den Europäischen Stabilitäts
mechanismus berücksichtigen. 

(10) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
23. und 24. Juni 2011 wurde begrüßt, dass die Kommis
sion die Synergien zwischen dem Darlehensprogramm 
für Griechenland und den Unionsfonds verstärken will, 
und es werden alle Bemühungen unterstützt, um Grie
chenland besser in die Lage zu versetzen, Mittel aus den 
Unionsfonds zu absorbieren, um Wachstum und Beschäf
tigung zu fördern, indem bessere Wettbewerbsfähigkeit 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen wieder in den Vor
dergrund gerückt werden. Darüber hinaus wurden in den 
Schlussfolgerungen die von der Kommission gemeinsam 
mit den Mitgliedstaaten durchgeführten Vorbereitungs
arbeiten für ein umfassendes Programm zur technischen 
Unterstützung Griechenlands begrüßt und unterstützt. 
Die in diesem Beschluss vorgesehenen Änderungen der 
Entscheidung Nr. 574/2007/EG tragen zu solchen Bemü
hungen um verbesserte Synergien bei. 

(11) Angesichts der außergewöhnlichen Umstände wurde die 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 
2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds ( 2 ) durch die Ver
ordnung (EU) Nr. 1311/2011 des Europäischen Par
laments und des Rates ( 3 ) geändert, um eine Anhebung 
des im Rahmen der Strukturfonds und des Kohäsions
fonds angewandten Kofinanzierungssatzes für Mitglied
staaten mit gravierenden Schwierigkeiten hinsichtlich ih
rer Finanzstabilität zu ermöglichen. Ein ähnlicher Ansatz 
wurde für diese Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäi
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd
lichen Raums gemäß Verordnung (EU) Nr. 1312/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. De
zember 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1698/2005 des Rates hinsichtlich bestimmter Vorschrif
ten zur finanziellen Abwicklung für bestimmte Mitglied
staaten, die von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug 
auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder bedroht 
sind ( 4 ), und im Rahmen des Europäischen Fischereifonds 
gemäß Verordnung (EU) Nr. 387/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. April 2012 zur Än
derung der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates 
über den Europäischen Fischereifonds hinsichtlich be
stimmter Vorschriften zur finanziellen Abwicklung für 
bestimmte Mitgliedstaaten, die von gravierenden Schwie
rigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen 
oder bedroht sind ( 5 ), beschlossen. Diese Mitgliedstaaten 
sollten im Rahmen der vier Fonds, nämlich des Außen
grenzenfonds, des Europäischen Rückkehrfonds, des Eu
ropäischen Flüchtlingsfonds und des Europäischen Fonds 
für die Integration von Drittstaatsangehörigen (im 
Folgenden „Fonds“), unterstützt werden, die für den 

Zeitraum 2007 bis 2013 innerhalb des Generellen Pro
gramms „Solidarität und Steuerung der Migrationsströme“ 
eingerichtet wurden. 

(12) Die Fonds helfen den Mitgliedstaaten maßgeblich dabei, 
sich großen Herausforderungen im Bereich Migration, 
Asyl und Außengrenzen wie der Entwicklung einer um
fassenden Einwanderungspolitik der Union zur Stärkung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit und ihres sozialen Zusam
menhalts und der Einrichtung eines gemeinsamen euro
päischen Asylsystems zu stellen. 

(13) Um die Abwicklung von Finanzierungen durch die Union 
im Bereich Migration, Asyl und Außengrenzen zu erleich
tern und die Verfügbarkeit von diesen Finanzmitteln für 
die Mitgliedstaaten zur Durchführung ihrer Jahrespro
gramme im Rahmen der Fonds zu erhöhen, muss unbe
schadet des Programmplanungszeitraums 2014-2020 be
fristet dafür gesorgt werden, den Kofinanzierungssatz der 
Union im Rahmen der Fonds um einen Betrag anzuhe
ben, der einer Erhöhung um 20 Prozentpunkte gegen
über den derzeit anwendbaren Kofinanzierungssätzen für 
Mitgliedstaaten, die sich hinsichtlich ihrer Finanzstabilität 
gravierenden Schwierigkeiten gegenübersehen, entspricht. 
Dies bedeutet, dass die im Einklang mit den Basisrechts
akten vorgenommene jährliche Zuweisung von Fonds
mitteln an die Länder unverändert bleibt, während die 
nationale Kofinanzierung entsprechend verringert wird. 
Die laufenden Jahresprogramme müssen geändert wer
den, um die Änderungen infolge der Anwendung des 
höheren Kofinanzierungssatzes der Union widerzuspie
geln. 

(14) Jeder Mitgliedstaat, der den höheren Kofinanzierungssatz 
in Anspruch nehmen will, sollte der Kommission zusam
men mit dem Entwurf des Jahresprogramms oder dem 
Entwurf des geänderten Jahresprogramms eine schriftliche 
Erklärung vorlegen. In der Erklärung sollte der betref
fende Mitgliedstaat auf den entsprechenden Beschluss 
des Rates oder einen sonstigen einschlägigen Beschluss 
verweisen, dem zufolge er für den höheren Kofinanzie
rungssatz der Union in Frage kommt. 

(15) Die beispiellose Krise auf den internationalen Finanz
märkten und der Konjunkturrückgang haben die Finanz
stabilität mehrerer Mitgliedstaaten stark beeinträchtigt. Da 
eine rasche Reaktion erforderlich ist, um den Auswirkun
gen auf die Gesamtwirtschaft zu begegnen, sollte dieser 
Beschluss so bald wie möglich in Kraft treten. 

(16) Die Entscheidung Nr. 574/2007/EG ist daher entspre
chend zu ändern. 

(17) Für Island und Norwegen stellt dieser Beschluss eine Wei
terentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz
stands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 
Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island 
und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung der 
beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, An
wendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands ( 6 ) 
dar, die in den in Artikel 1 Buchstaben A und B des 
Beschlusses 1999/437/EG des Rates ( 7 ) zum Erlass be
stimmter Durchführungsvorschriften zu jenem Überein
kommen genannten Bereich fallen. 

(18) Für die Schweiz stellt dieser Beschluss eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
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im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung dieses 
Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung 
des Schengen-Besitzstands ( 1 ) dar, die in den in Artikel 1 
Buchstaben A und B des Beschlusses 1999/437/EG in 
Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG 
des Rates ( 2 ) genannten Bereich fallen. 

(19) Für Liechtenstein stellt dieser Beschluss eine Weiterent
wicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Uni
on, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein 
über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Euro
päischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge
nossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands ( 3 ) dar, die in den 
in Artikel 1 Buchstaben A und B des Beschlusses 
1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlus
ses 2011/350/EU des Rates ( 4 ) genannten Bereich fallen. 

(20) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die 
Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 
Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Däne
mark nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist 
weder durch diesen Beschluss gebunden noch zu seiner 
Anwendung verpflichtet. Da dieser Beschluss den Schen
gen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Ar
tikel 4 des genannten Protokolls innerhalb von sechs 
Monaten, nachdem der Rat diesen Beschluss beschlossen 
hat, ob es ihn in einzelstaatliches Recht umsetzt. 

(21) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an der sich 
das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 
2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord
irland, einzelne Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
auf sie anzuwenden ( 5 ), nicht beteiligt; das Vereinigte Kö
nigreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieses 
Beschlusses und ist weder durch diesen gebunden noch 
zu seiner Anwendung verpflichtet. 

(22) Dieser Beschluss stellt eine Weiterentwicklung der Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an der sich 
Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates 
vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf Anwen
dung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands 
auf Irland ( 6 ) nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher 
nicht an der Annahme dieses Beschlusses und ist weder 
durch diesen gebunden noch zu seiner Anwendung ver
pflichtet — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen zu Entscheidung Nr. 574/2007/EG 

Artikel 16 Absatz 4 der Entscheidung Nr. 574/2007/EG erhält 
folgende Fassung: 

„(4) Für den Beitrag der Union zu geförderten Projekten 
wird im Falle von Maßnahmen in den Mitgliedstaaten gemäß 
Artikel 4 der Höchstsatz auf 50 % der Gesamtkosten einer 
spezifischen Maßnahme festgelegt. 

Dieser Satz kann auf 75 % erhöht werden, wenn Projekte 
bestimmten Prioritäten dienen, die in den strategischen Leit
linien nach Artikel 20 aufgeführt sind. 

Der Beitrag der Union wird in den Mitgliedstaaten, die Mittel 
aus dem Kohäsionsfonds erhalten, auf 75 % erhöht. 

Der Beitrag der Union kann um 20 Prozentpunkte in einem 
Mitgliedstaat angehoben werden, sofern dieser zum Zeitpunkt 
der Vorlage des Entwurfs des Jahresprogramms gemäß Arti
kel 23 Absatz 3 dieser Entscheidung oder des Entwurfs seines 
geänderten Jahresprogramms gemäß Artikel 23 der Entschei
dung 2008/456/EG der Kommission (*) eine der nachstehen
den Bedingungen erfüllt: 

a) Dem Mitgliedstaat wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
332/2002 des Rates (**) mittelfristig finanzieller Beistand 
gewährt; 

b) dem Mitgliedstaat wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 
407/2010 des Rates (***) oder — vor dem 13. Mai 2010 
— von anderen Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets finanzieller Beistand gewährt, oder 

c) dem Mitgliedstaat wird gemäß der zwischenstaatlichen 
Vereinbarung zur Einführung der Europäischen Finanzsta
bilisierungsfazilität oder dem Vertrag zur Einrichtung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus finanzieller Beistand 
gewährt. 

Der betreffende Mitgliedstaat legt der Kommission zusam
men mit dem Entwurf des Jahresprogramms oder dem Ent
wurf des geänderten Jahresprogramms eine schriftliche Erklä
rung vor, in der er bestätigt, dass er eine der in Unterabsatz 
4 Buchstabe a, b oder c genannten Bedingungen erfüllt. 

Ein unter Zugrundelegung des höheren Satzes kofinanziertes 
Projekt kann weiterhin auf der Grundlage dieses Satzes ge
fördert werden, unabhängig davon, ob im Laufe der Durch
führung des entsprechenden Jahresprogramms immer noch 
eine der in Unterabsatz 4 Buchstabe a, b oder c genannten 
Bedingungen erfüllt ist oder nicht. 

___________ 
(*) ABl. L 167 vom 27.6.2008, S. 1. 

(**) ABl. L 53 vom 23.2.2002, S. 1. 
(***) ABl. L 118 vom 12.5.2010, S. 1.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Artikel 3 

Adressaten 

Dieser Beschluss ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 13. März 2013. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 
M. SCHULZ 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

L. CREIGHTON
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